
Corona-Krise - Erhalten Sie auch dann Neustarthilfe, 
wenn Sie an einer Kapitalgesellschaft beteiligt sind? 

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

die Corona-Krise lähmt unser gesellschaftliches Leben nun schon weit mehr als ein Jahr. Zwar hat sich die 
Lage inzwischen etwas entschärft, aber es gibt immer noch zahlreiche Auflagen, die die Geschäftstätigkeit 
behindern. Daher hat die Bundesregierung diverse Hilfsprogramme ins Leben gerufen und laufend an die 
Verhältnisse angepasst. So war die ursprüngliche Neustarthilfe nur für Soloselbständige gedacht. 

Später wurde sie dann auch auf diejenigen Soloselbständigen erweitert, die zur Ausübung ihres Berufs eine 
Kapitalgesellschaft gegründet haben. Die Förderung steht Ihnen nun sowohl dann zu, wenn Sie alleiniger 
Anteilsinhaber sind, als auch dann, wenn an Ihrer Kapitalgesellschaft mehrere Personen beteiligt sind. Aus-
schlaggebend sind unter anderem die Höhe der Beteiligung und die wöchentliche Arbeitszeit, die Sie für Ihre 
Tätigkeit in der Gesellschaft aufbringen.  

Anfang September wurde die Neustarthilfe (Plus) über den 30.09.2021 hinaus bis zum 31.12.2021 verlängert. 
Die Voraussetzungen zur Beantragung wurden jedoch weitestgehend beibehalten. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie herausfinden, ob Ihnen die 
Neustarthilfe (Plus) für Ihre Kapitalgesellschaft zusteht, wie Sie die Hilfe beantragen und in 
welcher Höhe Sie sie erwarten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   



 

 


